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EU-Kommission will mehr Transparenz bei nationalen Regelungen für Unternehmen Die EU-Kommission will mit größerer Transparenz gegen Absprachen bei der Unternehmensbesteuerung vorgehen (Pressemitteilung vom 18.03.2015). Kernpunkt des Vorschlags ist ein Richtlinienvorschlag zu einem automatischen Informationsaustausch der nationalen Steuerbehörden über die umstrittenen „Tax Rulings“, also Absprachen der nationalen Verwaltungen mit einzelnen Unternehmen über Besteuerungsdetails. „Wir benötigen mehr Zusammenarbeit der nationalen Steuerbehörden“, sagte Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici am 18.03.2015 auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Der Informationsabgleich soll dreimonatlich stattfinden und alle bis zu zehn Jahre zurückliegenden „Tax Rulings“ umfassen. Die Kommission hofft, dass das Transparenzpaket bereits Anfang 2016 in Kraft treten kann. Bisher liegt es im Ermessen der EU-Länder, ob sie ihre Partner in Europa über die „Tax Rulings“ informieren. Dem Vorschlag müssen noch die Mitgliedstaaten nach Anhörung des Europaparlaments zustimmen, wobei in Steuerfragen das Prinzip der Einstimmigkeit gilt. Strategien von Unternehmen zur Steuervermeidung „kosten die öffentlichen Haushalte der Mitgliedstaaten jährlich Milliarden von Euro“, erklärte die EUKommission. Konzerne nutzten „die Komplexität der Steuerregelungen und die mangelnde Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten“, um Gewinne zu verlagern und ihre Steuerlast zu verringern. Moscovici betonte, die umstrittenen Steuerabsprachen seien grundsätzlich legal. Es gebe aber „einen Mangel an Transparenz“, der nicht akzeptable Praktiken begünstige. Sanktionsmöglichkeiten sind nicht vorgesehen. Moscovici glaubt aber, dass der Informationsaustausch dennoch Wirkung zeigen werde. Sollte ein Mitgliedstaat feststellen, dass ein anderer ihm Steuereinnahmen entziehe, dürfte es „Nachfragen“ geben. Möglich sei auch, das jeweilige „Tax Ruling“ von der EU-Kommission auf Verstöße gegen das Beihilferecht untersuchen zu lassen. Die EU-Kommission steht in Folge der Luxleaks-Affäre unter großem öffentlichen Druck. Im November war bekannt geworden, dass die luxemburgische Finanzverwaltung unter Führung des heutigen EU-Kommissionspräsidenten JeanClaude Juncker in mehreren Fällen multinationalen Unternehmen Steuergeschenke gewährte. Ein Sonderausschuss des Europaparlaments, der in der letzten Woche seine Arbeit aufnahm, soll für Aufklärung sorgen. Die Transparenz-Initiative ist nur ein Teil der Kommissionspläne gegen Steuervermeidung. Anfang Juni will Brüssel auch einen Aktionsplan vorlegen, der die Unternehmensbesteuerung gerechter und effizienter machen soll. Teil dieser Initiative ist ein Vorschlag für eine gemeinsame KörperschaftsteuerBemessungsgrundlage. Zudem wird überlegt, ob Regeln der OECD zur Bekämpfung der Erosion der Bemessungsgrundlage und der Gewinnverlagerung (BEPS) in die EU-Regelungen übernommen werden können.
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BFH: Volle "Schachtelprivilegierung" im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis infolge sog. Bruttomethode Im TAX WEEKLY # 03/2015 hatten wir vorab auf eine Entscheidung des BFH zur gewerbesteuerlichen Behandlung von Schachteldividenden im Organkreis hingewiesen. Diese Woche wurde das Urteil vom 17.12.2014 (I R 39/14) auf der Homepage des BFH veröffentlicht. Aus den Urteilsgründen ergibt sich, dass der Senat an der sog. Bruttomethode auch bei der Ermittlung des Gewerbeertrags im Organkreis festhält, mit der Folge, dass gewerbesteuerlich weder auf Ebene der Organgesellschaft noch auf Ebene des Organträgers die 5%ige sog. Schachtelstrafe zu berücksichtigen ist. Im Streitfall hatte eine Organgesellschaft in 2006 Dividendenzahlungen von einer ausländischen Tochtergesellschaft erhalten. Das Finanzamt kürzte gem. § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG den Gewerbeertrag der Organgesellschaft vollständig um den Betrag der Gewinnausschüttung. Allerdings rechnete es dem Gewerbeertrag der in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft organisierten Organträgerin 5 % der Dividenden als pauschale nichtabzugsfähige Betriebsausgaben hinzu. Das Finanzamt begründete seine Rechtsauffassung damit, dass § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG, der die Anwendung des § 8b Abs. 1, Abs. 5 KStG bei der Organgesellschaft ausschließt und auf die Ebene des Organträgers verlagert (Bruttomethode), nur bei der körperschaftsteuerlichen Gewinnermittlung gelte. Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags des Organträgers sei wegen der Betriebsstättenfiktion des § 2 Satz 2 GewStG die Anwendung der Bruttomethode ausgeschlossen. Dagegen klagte die Organträgerin erfolgreich vor dem Finanzgericht. Der BFH hat die Auffassung des Finanzgerichts bestätigt und die Revision des Finanzamts zurückgewiesen. Nach Ansicht des Senats umfasst der Verweis auf die Gewinnermittlungsvorschriften des KStG für die Ermittlung des Gewerbeertrags in § 7 Satz 1 GewStG auch die Vorschrift des § 15 KStG, der die Anwendung des § 8b Abs. 1, Abs. 5 KStG bei der Ermittlung des Einkommens der Organgesellschaft ausschließe. Die Bruttomethode sei daher auch im Rahmen der Gewerbesteuer anwendbar und zwar bei der Ermittlung des Gewerbeertrags von Organgesellschaft und Organträger. Der Gewerbeertrag der Organgesellschaft sei vollständig um den Dividendenertrag gem. § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG zu kürzen. Eine Berücksichtigung der 5%igen Schachtelstrafe scheide wegen der Bruttomethode aus. Beim Organträger laufe die Anwendung des § 8b Abs. 1, Abs. 5 KStG ins Leere, weil die Dividende im Gewerbeertrag der Organgesellschaft nicht mehr enthalten sei. Eine andere Beurteilung ergebe sich auch nicht aus der unterschiedlichen Behandlung von nicht organschaftlich und organschaftlich verbundenen Strukturen. Die Korrektur einer etwaig bestehenden „Hinzurechnungslücke“ über die Betriebsstättenfiktion des § 2 Satz 2 GewStG komme nicht in Betracht, da der Ausschluss der 5%igen Schachtelstrafe nicht durch die Zusammenrechnung von Gewerbeerträgen verursacht sei, sondern auf der gesetzgeberischen Entscheidung beruhe, die Anwendung des § 8b KStG auf die Ebene des Organträgers zu verlagern. Insoweit bestehe auch kein Raum für eine Auslegung oder Analogie. Im Ergebnis sind damit die von einer Organgesellschaft vereinnahmten Schachteldividenden zwar in Höhe von 5 % körperschaftsteuerpflichtig, aber nicht ge-
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werbesteuerpflichtig. Schachteldividenden, die in nicht organschaftlich verbundenen Strukturen vereinnahmt werden, sind weiterhin in Höhe von 5 % körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig. Allerdings hat es der BFH in diesem Zusammenhang ausdrücklich offen gelassen, ob bei vergleichbaren Konzernstrukturen vor dem Hintergrund verfassungsrechtlicher Überlegungen eine Gleichbehandlung im Auslegungsweg geboten sein könnte. Es bleibt nun abzuwarten, wie die Finanzverwaltung auf das Urteil reagiert und ob sie die Entscheidung im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Trotz der auf den ersten Blick positiven Steuerfolgen für die Steuerpflichtigen bedarf es bei jedem Sachverhalt einer Einzelfallprüfung hinsichtlich der Frage, ob gegen entsprechende Bescheide Rechtsbehelf eingelegt werden sollte. In Anlehnung an eine Verfügung der OFD Münster vom 04.09.2006 kann es sich in bestimmten Konstellationen auch als sinnvoll erweisen, der Auffassung der Finanzverwaltung zu folgen. Davon sind insbesondere solche Fälle betroffen, in welchen die mit der Schachteldividende in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Finanzierungskosten höher sind, als die 5%ige Schachtelstrafe. Denn in solchen Fällen kommt es gemäß der in § 9 Nr. 2a S. 3 GewStG (ggf. i.V.m. § 9 Nr. 7 S. 2 GewStG) angeordneten Regelung nicht zu einer vollständigen Kürzung in Höhe der vereinnahmten Schachteldividende, sondern nur insoweit, als die Schachteldividende die in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Aufwendungen übersteigt. Nach Auffassung der Finanzverwaltung müsste sich in so gelagerten Fällen – zum Vorteil der Steuerpflichtigen – ein negativer gewerbesteuerlicher Korrekturbetrag auf Ebene des Organträgers ergeben.



BFH: Anteilsvereinigung bei Erwerb eines eigenen Anteils durch eine GmbH Der einzige verbleibende Gesellschafter einer grundbesitzenden GmbH verwirklicht den Tatbestand einer Anteilsvereinigung i. S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG auch dann, wenn er nicht selbst, sondern die GmbH den Geschäftsanteil des anderen Gesellschafters kauft. Dies hat der BFH mit Urteil vom 20.01.2015 (II R 8/13) entschieden. Im Streitfall übertrug ein Gesellschafter einer grundbesitzenden GmbH, an der er und der Kläger beteiligt waren, seinen GmbH-Geschäftsanteil an die GmbH mit der Folge, dass der Kläger als einziger Gesellschafter der GmbH verblieb. Das Finanzamt erkannte in dem Vorgang eine Anteilsveräußerung gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG und setzte entsprechend Grunderwerbsteuer fest. Während des Einspruchsverfahrens wurde der Kaufvertrag durch einen späteren Aufhebungsvertrag rückgängig gemacht. Im Ergebnis blieben aber Einspruch und Klage gegen den Grunderwerbsteuerbescheid erfolglos. Auch die Revision hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des BFH verwirklicht der einzige verbleibende Gesellschafter einer grundbesitzenden GmbH den Tatbestand einer Anteilsvereinigung i. S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG auch dann, wenn nicht er selbst, sondern die GmbH den Geschäftsanteil des anderen Gesellschafters kauft. Der Kaufvertrag begründe in diesem Fall den Anspruch auf Übertragung von Anteilen an einer grundbesitzenden Gesellschaft und sei darauf gerichtet, dass der verbleibende Gesellschafter eine dem zivilrechtlichen EigenSeite 3 von 7
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tum an einem Grundstück vergleichbare Rechtszuständigkeit an dem Gesellschaftsgrundstück erwirbt. Zwar könne eine GmbH zivilrechtlich eigene Anteile halten (§ 33 Abs. 2 und 3 GmbH). Dies ändere aber nichts daran, dass sie begrifflich keine von ihr selbst verschiedene Person sein kann. Entscheidend sei, dass der Gesellschafter, der mindestens 95 % der nicht von der Kapitalgesellschaft selbst gehaltenen Anteile an dieser hält, das Vermögen der Gesellschaft in gleicher Weise beherrscht, wie wenn der Gesellschaft selbst keine Anteile zustünden (vgl. auch BFH-Urteil vom 18.09.2013 (II R 21/12), TAX WEEKLY # 06/2014). Selbst wenn man von einer Nichtigkeit des schuldrechtlichen Geschäfts ausginge – wie vom Kläger vorgebracht – ergäbe sich kein anderes Ergebnis. In diesem Fall wäre der dingliche Anteilserwerb selbst wirksam und die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG für eine Anteilsübertragung erfüllt. Die oben beschriebenen Grundsätze gelten auch im Rahmen des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG. Eine Aufhebung des Grunderwerbsteuerbescheides nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrESt wegen der Rückabwicklung des Kaufvertrages scheiterte vorliegend – mangels ordnungsgemäßer Anzeige – an der Änderungssperre des § 16 Abs. 5 GrEStG.
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Alle am 18.03.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 28.03.2014



Aktenzeichen



Entscheidungsdatum



Stichwort



I R 37/13



26.11.2014



Überdotierung einer Gruppenunterstützungskasse; kassenbezogene Beurteilung - Voraussetzung für die Begründung der Lückenhaftigkeit einer Rechtsnorm



I R 27/13



25.11.2014



Tätigkeitsort eines Auslandskorrespondenten in Österreich: kein Einbezug von Auslandsdienstreisen - Nachweiserfordernis hinsichtlich der Anwendbarkeit von Rückfallvorschriften



I R 39/14



17.12.2014



Volle "Schachtelprivilegierung" im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis infolge sog. Bruttomethode



II R 2/13



17.12.2014



Erhebung von Grunderwerbsteuer bei Änderung des Gesellschafterbestands einer grundstücksbesitzenden Personengesellschaft nach vorausgegangenem Grundstückserwerb vom Gesellschafter



II R 8/13



20.01.2015



Anteilsvereinigung bei Erwerb eines eigenen Anteils durch eine GmbH



IV R 33/11



17.09.2014



Aufnahme neuer Gesellschafter in eine Personengesellschaft gegen Zuzahlung an Altgesellschafter



X R 40/12



21.01.2015



Keine Korrektur eines rechtskräftigen Urteils durch Billigkeitserlass bei Versagung des Sonderausgabenabzugs für an Privatschulen in anderen Mitgliedstaaten gezahltes Schulgeld siehe auch: Pressemitteilung Nr. 22/15 vom 18.3.2015



XI R 13/13



21.01.2015



Zur Durchschnittssatzbesteuerung bei einer Pensionspferdehaltung zu Zuchtzwecken



Alle am 18.03.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) Aktenzeichen



Entscheidungsdatum



Stichwort



VII R 67/11



09.12.2014



Ausfuhrerstattung: Kein Nachreichen von Erstattungsunterlagen nach Ablauf der Vorlagefrist auch bei noch nicht abgeschlossenem Antragsverfahren Sanktion wegen in unzutreffender Höhe beantragter Ausfuhrerstattung



IX R 9/14



02.12.2014



Entstehung eines Auflösungsverlusts gemäß § 17 EStG bei nachträglichen Anschaffungskosten



III R 38/12



13.11.2014



Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt eines von einem deutschen Arbeitgeber europaweit eingesetzten Arbeitnehmers aus Polen - Kein eigenständiger Kindergeldanspruch aus Art. 13 ff. der VO (EWG) Nr. 1408/71 - Anwendbarkeit der Grundsätze des Anscheinsbeweises - Rügeverzicht durch Nichtbeantragung der mündlichen Verhandlung



I B 45/14



15.01.2015



Anforderungen an die Bezeichnung des Gegenstands des Klagebegehrens bei Klage gegen "Schätzungsbescheid" - Verfahrensmangel bei Prozessurteil über zulässige Klage
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Entscheidungsdatum



Stichwort



X B 117/14



05.02.2015



Aufhebung von DDR-Steuerbescheiden - Voraussetzungen und Beweisgrundsätze - Nichtigkeit solcher Bescheide - Binnendivergenz i.S. von § 115 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 FGO auch bei Abweichung vom Urteil eines aufgelösten FG - Kein Verfahrensmangel wegen Abwesenheit des Berichterstatters bei informellem Vorgespräch



X R 45/11



09.12.2014



Wirksame Bekanntgabe einer im Wege des sog. Ferrari-Fax-Verfahrens übermittelten und vom Empfangsgerät ausgedruckten Einspruchsentscheidung



V B 87/14



10.02.2015



Verfahrensfehler durch Nichtberücksichtigung des Gesamtergebnisses des Verfahrens; Schätzung der Besteuerungsgrundlagen; Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung kein Rügeverzicht



V B 107/14



11.02.2015



Anforderung einer schriftlichen Prozessvollmacht; Zweifel an Bevollmächtigung; isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung



III B 18/14



13.01.2015



Entscheidungserheblichkeit einer für grundsätzlich bedeutsam gehaltenen Rechtsfrage



V R 29/14



19.11.2014



Anforderungen an einen unberechtigten Steuerausweis nach § 14c UStG



Alle bis zum 20.03.2015 veröffentlichten Erlasse Aktenzeichen



IV D 3 - S 7279/13/1000 3
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Datum



13.03.2015



Stichwort



Umsatzsteuer; Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen und Cermets (§ 13b Absatz 2 Nummer 11 UStG)
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27.03.2015 - Verluste aus der Veräußerung der letztgenannten Anteile stammten, ging das Fi- nanzamt von Einkünften aus einem privaten Veräußerungsgeschäft i.S.d. § 22. Nr. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. aus. Der Kläger begehrte dagegen eine. B
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17.07.2015 - Bis zum 31.12.2008 ist das bisherige Recht weiter anwendbar. ... VersÃ¤umung der fÃ¼r Beamte geltenden Einwilligungsfrist fÃ¼r die unmittelbare.
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01.05.2015 - ber 1999 und Juni 2000 Aktien einer AG, an der er zu mehr als 25 % ... Lasten, Kosten und Abgaben (wie z.B. Grundsteuern) zu tragen hat und ...
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08.05.2015 - Entgegen der Auffassung von Finanzamt und Finanzgericht be- .... gliedstaat â€“ Verlegung des Wohnsitzes in die Schweiz â€“ Ãœberdachende Be-.
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27.03.2015 - das Gesetzgebungsverfahren aufgenommen werden konnten bzw. per BMF-. Schreiben geregelt werden sollen: â€“ Das Anliegen des ...
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26.06.2015 - auslÃ¤ndischen MÃ¤rkten aktiv sind, mit demselben lokalen Steuerniveau belastet werden wie .... Thomas-Wimmer-Ring 1-3 â€¢ 80539 MÃ¼nchen.
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27.03.2015 - Arbeitsgruppen geprÃ¼ft werden, da sie angesichts ihrer KomplexitÃ¤t noch nicht in das Gesetzgebungsverfahren aufgenommen werden konnten ...
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08.05.2015 - Bundesrat: Stellungnahme zum ProtokollerklÃ¤rungsumsetzungsgesetz. Das Plenum des Bundesrats hat heute seine Stellungnahme zum ...
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26.06.2015 - hatte der Berater den Verlustbetrag persönlich berechnet, vergaß dann jedoch ... elektronischen Steuererklärung zu berücksichtigen. ... Betriebliche Veranlassung der Kosten einer Anteilsübertragung - Gewährung rechtlichen ...
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03.07.2015 - Anspruch des PKH-Anwalts auf Ersatz von Reisekosten bei Teilnahme an mÃ¼ndlicher Verhandlung vor dem EuGH - Anreise am Vortag ...
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30.04.2015 - Werbungskosten geltend. Soweit ersichtlich, wurde fÃ¼r die private Nutzung des. Fahrzeugs kein geldwerter Vorteil versteuert.
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30.04.2015 - Die BÃ¼rgermeisterin trug sÃ¤mtliche Kosten. (einschlieÃŸlich .... manditgesellschaft auf Aktien â€“ Einstufung einer solchen Gesellschaft als Kapi-.
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20.03.2015 - Alle am 18.03.2015 verÃ¶ffentlichten Entscheidungen des BFH (NV). Aktenzeichen. Entscheidungs- datum. Stichwort. VII R 67/11. 09.12.2014.
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17.07.2015 - Bundesregierung setzt Kampf gegen Steuerhinterziehung fort ... Etappen vorgenommene VerschÃ¤rfung der strafbefreienden Selbstanzeige.
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01.05.2015 - ... hat mit Aktionspunkt 3 der BEPS-Initiative nunmehr eine Empfehlung ... ber 1999 und Juni 2000 Aktien einer AG, an der er zu mehr als 25 % ...
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03.07.2015 - scheidung im Bundessteuerblatt verÃ¶ffentlicht worden; die ... scheidung seien damit Ã¼ber den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein an-.










 








Tax Info 

25 feb. 2019 - Property Record Card. Print Close. Bar ... $1,112,900.00. Building. Use Type. Yr Built. Base Area. Upper
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unabhÃ¤ngigen Auditoren durchzufÃ¼hrendes Verfahren zur Analyse, Bewertung und. Effizienzsteigerung des ... Keine steuerbegÃ¼nstigte Stromentnahme fÃ¼r den Betrieb einer Werkskantine durch ein eigenstÃ¤ndiges ..... (rechtlich) selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkei
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Schweiz - Tax Justice Network 

18.07.2012 - SteuerbetrÃ¼gers formal in die Lebensversicherung der Credit Suisse Life .... Spitzensteuersatzes wird nach Berechnungen von Frank Hechtner, ...










 








Free Tax Preparation 

2020 South Cooper Street. Arlington, TX 76013. 817-461-3936. *ITIN renewals require appointment. Opens on Tuesday, Janua










 








Deloitte Tax News 

15.11.2012 - absolute amount of the flat-charge deduction for sole traders applying the ... chen Auftritts durch den KÃ¼nstler kostenlos zur VerfÃ¼gung.










 








Deloitte Austrian Tax Survey 

Welche Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen hätten einen größtmöglich positiven Einfluss auf die. Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts ...
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15.11.2012 - Darlehen an seine 100%ige grundstÃ¼cksbesitzende In- landsgesellschaft eine ..... Schweiz und Liechtenstein, sowie bei Durchschreiten des.
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